
M E R K B L A T T
»Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende

 Behandlung oder Strafe« (UN-Folterkonvention).
Vom 10. Dezember 1984 (BGBl. 1990 II S. 246).
URL: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.105.de.pdf

Artikel 1. [Definition der Folter] (1) Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Ausdruck 
„Folter"  jede  Handlung, durch  die  einer  Person  vorsätzlich  große  körperliche  oder  seelische 
Schmerzen zugefügt  werden,  zum Beispiel  um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein 
Geständnis  zu erlangen, um sie  für  eine tatsächlich oder  mutmaßlich  von ihr  oder  einem Dritten 
begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, oder 
aus  einem  anderen,  auf  irgendeiner  Art  von  Diskriminierung  beruhendem  Grund, wenn  diese 
Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen 
in  amtlicher  Eigenschaft  handelnden  Person,  auf  deren  Veranlassung  oder  mit  deren 
ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AMR) 
in der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

am 10. Dezember 1948 beschlossenen Fassung.
Internationale Quelle: Resolution 217 (III) Universal Declaration of Human Rights, in: United Nations, 

General Assembly, Official Records third Session (part I) Resolutions (Doc. A/810) S. 71.
URL: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.101.de.pdf

»Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten« 
(Menschenrechtskonvention - MRK).

Vom 4. November 1950 (BGBl. 1952 II S. 685 und 953 mit späteren Änderungen). 
URL: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.101.de.pdf

Artikel  3.  [Verbot  der  Folter] Niemand darf  der  Folter  oder  unmenschlicher  oder  erniedrigender 
Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

Europäisches Übereinkommen vom 26. November 1987
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe.

URL: http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.106.de.pdf

Rome Statute of the International Criminal Court,
Artikel 7, 8 und 55 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vom 17. Juli 1998

URL http://www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rome_Statute_120704-EN.pdf

Deutsche Gesetze: GG, StGB, StPO
URL: http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html

- Artikel 1 Abs. 1 Satz 1 (Menschenwürde),  Artikel 20 Abs. 3 (Rechtsstaatsprinzip), 
Artikel 104 Abs. 1 Satz 2 (Verbot der Mißhandlung von Gefangenen) GG, 

- § 340 StGB (Körperverletzung im Amt) und § 343 StGB (Aussageerpressung),
- § 136a StPO (Verbotene Vernehmungsmethoden)
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